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Schriftliche Anfrage Peter Gut, Waizenhausen, Situation in der Strafanstalt Gmünden und im 

kantonalen Gefängnis; Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 27. August 2018 reichte Kantonsrat Peter Gut, Walzenhausen, eine schriftliche Anfrage ein. 

Darin wird darauf verwiesen, dass dem Vernehmen nach in der Strafanstalt Gmünden in letzter Zeit ausseror-

dentlich viele Personalwechsel und -abgänge zu verzeichnen seien. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Wie beurteilt der Regierungsrat die Situation im Personalbereich?" 

Der Regierungsrat beurteilt die Personalsituation derzeit als zufriedenstellend. Da im ersten Semester des 

nächsten Jahres Entscheidungen im Hinblick auf eine Neuausrichtung der Strafanstalt zu fällen sind, ist ver-

ständlicherweise eine gewisse Unruhe im Personal spürbar. 

„Wie ist das prozentuale Verhältnis von Kündigungen durch Arbeitnehmende und Kündigungen durch den 

Arbeitgeber?" 

In den Jahren 2016 bis 2018 haben 12 von insgesamt 28 Mitarbeitenden der Gefängnisse Gmünden gekün-

digt, einem Mitarbeiter wurde seitens des Arbeitgebers gekündigt (dies entspricht 1/13 = 7.7% aller Kündigun-

gen). 

Zudem ist ein Mitarbeiter im genannten Zeitraum auf eigenen Wunsch in Frühpension gegangen. Mit einem 

Mitarbeiter, welcher ebenfalls kurz vor der Pensionierung stand, wurde eine Austrittsvereinbarung abgeschlos-

sen. Eine Mitarbeiterin hat ihre befristete Stelle gekündigt, weil sie eine neue - unbefristete - Stelle antreten 

konnte. 
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„lst unter Berücksichtigung der sehr guten Auslastung sichergestellt, dass ein geregelter Betrieb möglich ist, 

ohne dass das Personal unzumutbar belastet wird?" 

Grundsätzlich Ist mit der Neuanstellung von Mitarbeitenden für die eingetretenen Vakanzen die Personal-

situation wieder so, dass - ausser bei der Gefängnisleitung - keine Überzeit mehr generiert wird. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrates 

T,,~e 
Roger Nobs, Ratschreiber 
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